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Bekanntmachung 
zum Abkommen 

* zwischen der Regierung
der Deutschen Demokratischen Republik 

und der Regierung des Königreiches Schweden 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen 
und vom Vermögen vom 26. Juni 1986

vom 16. März 1987

Am 26. Juni 1986 wurde in Stockholm das Abkommen zwi
schen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Regierung des Königreiches Schweden zur Vermei
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen unterzeichnet.

Das Abkommen trat nach Erfüllung der in seinem Arti
kel 27 festgelegten Voraussetzungen am 25. Dezember 1986 in 
Kraft. Es wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 16. März 1987

Der Leiter 
des Sekretariats des Ministerrates

Dr. K l e i n e r t*
Staatssekretär _

Abkommen 
zwischen der Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Regierung des Königreiches Schweden 

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiet der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und 
die Regierung des Königreiches Schweden sind, geleitet von 
dem Wunsch, die Beziehungen zwischen der Deutschen De-

mokratischen Republik und dem Königreich Schweden in 
Übereinstimmung mit den Prinzipien der Schlußakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
weiterzuentwickeln und zu vertiefen, übereingekommen, zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steu
ern vom Einkommen und vom Vermögen folgendes zu ver
einbaren :

Artikel 1 
Persönlicher Geltungsbereich

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Ver
tragstaat oder in beiden Vertragstaaten ansässig sind.

Artikel 2
Unter das Abkommen fallende Steuern

1. Bestehende Steuern, für die dieses Abkommen gilt, sind:
a) In der Deutschen Demokratischen Republik:

1) die Gewinnabführung der volkseigenen Betriebe,
2) die Einkommensteuer,
3) die Körperschaftsteuer,
4) die Gewerbesteuer,
5) die Lohnsteuer,
6) die Steuer für Einkünfte aus freiberuflicher Tätig

keit,
7) die Steuer für Einnahmen aus Lizenzen,
8) die Vermögensteuer

(im folgenden als „Steuern der Deutschen Demokra
tischen Republik“ bezeichnet);

b) Im Königreich Schweden:
1) die staatliche Einkommensteuer

(einschließlich der Kuponsteuer und der Seemann
steuer),

2) die Gewinnbeteiligungsteuer,
3) die Gemeindeeinkommensteuer,
4) die Einkommensteuer für Künstler und Sportler,
5) die staatliche Vermögensteuer

(im folgenden als „Schwedische Steuern“ bezeich
net).
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